
Forster-Stipendium 2011/12 

für bedürftige und begabte Schüler 

 

Auch in diesem Schuljahr stehen für die mittelfränkischen öffentlichen und privaten Gymnasien 

erhebliche Mittel aus der Stiftung des Oskar-Karl-Forster-Stipendiums zur Verfügung.  

Ab sofort und spätestens bis 12. März 2012 

können Anträge nach dem Muster des anhängenden Formblattes eingereicht werden. Es darf al-

lerdings daran erinnert werden, dass nach den Vergaberichtlinien Gelder nur begabten und be-

dürftigen Schülern gewährt werden können. 

 Die Vergabe ist nicht an die Konfessionszugehörigkeit gebunden, und der Beihilfeanspruch be-

steht unabhängig von der jeweiligen Staatsangehörigkeit. Ehegatten verlieren den Anspruch auf 

Ausbildungsförderung nicht dadurch, dass sie dauernd getrennt leben oder die Ehe aufgelöst wor-

den ist, wenn sie sich weiterhin rechtmäßig in Deutschland aufhalten. 

 

Als bedürftig gelten Schüler, die die Voraussetzungen der Ziffer 2 des Antragsformulars erfüllen. 

Die Beträge sind zu verwenden für die Beschaffung von aufwendigeren Lernmitteln (wie Büchern, 

Taschenrechnern, Musikinstrumenten) oder zur Ermöglichung der Teilnahme an Klassen-, Lehr- 

und Studienfahrten, soweit diese als schulische Veranstaltungen durchgeführt werden  (z. B. auch 

Orchester- oder Chorwochen), was im Antrag - mit Kostenangabe - zu detaillieren ist. 

Der Höchstbetrag pro Schüler beträgt € 300,--; im Laufe der 8 Schuljahre kann ein Schüler zwei-

mal, in Ausnahmefällen dreimal, eine Beihilfe erhalten. 

Als allgemeine Unterhaltsbeihilfe kann das Stipendium nicht beantragt werden. 

 

 

Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen und eine Beihilfe aus dem OSKAR-KARL-FORSTER-

STIPENDIUM-FONDS beantragen möchten, geben Sie bitte anhängenden Antrag ausgefüllt  

im Sekretariat des Sigmund-Schuckert-Gymnasiums ab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schule:  

  

      
      
      
      

 
ANTRAG 

auf Gewährung einer Beihilfe aus dem 
OSKAR-KARL-FORSTER-STIPENDIUM-FONDS 

 
 
Dienststelle des 
Ministerialbeauftragten 
für die Gymnasien in Mittelfranken Bitte in Papierform zusenden 
Löbleinstraße 10 
90409 Nürnberg 
 
 
A. Angaben des Antragstellers 
 

1. Name der Schülerin/ 
  des Schülers:       Klasse/Kurs:         

Anschrift:       

       

Staatsangehörigkeit:       

 
2. Die Schülerin/der Schüler erhält Leistungen nach dem BAföG oder dem BayAföG: 

 ja  nein  

  
Andernfalls ist bei der besuchten Schule glaubhaft zu versichern, dass das laufende  
Monats-Nettoeinkommen (= Summe aller Einkünfte, also einschließlich Kindergeld, Arbeits-
losengeld, Krankengeld etc.) entweder 
a) der Eltern, sofern sie nicht geschieden oder dauernd getrennt leben, nicht höher ist als 

 € 3.210 
 oder 
b) eines alleinstehenden oder dauernd getrennt lebenden Elternteils nicht höher ist als 
 € 2.140 
 
Zusätzlich kann ein monatlicher Freibetrag für jedes unterhaltsberechtigte Kind (ein-
schließlich des Auszubildenden) von € 485 hinzugerechnet werden. Der Betrag mindert 
sich um das Einkommen des Kindes. 
 
Eine evtl. vorgelegte Bestätigung wird von der Schule vertraulich behandelt und nach 
Kenntnisnahme zurückgegeben. 
 
 

3. Beabsichtigte Verwendung des Geldes (für Lernmittel oder evtl. Studienfahrten): 
(Es wird um Detailangaben – auf einem Extrablatt – mit ungefährem Gesamtbetrag gebe-
ten. Bei Bücherwünschen z. B. müssen Autor und Titel des Buches sowie der ungefähre 
Preis erwähnt sein. Auch bereits getätigte Käufe können berücksichtigt werden. Doch sind 
in jedem Fall längstens zwei Monate nach der Stipendiumszuweisung die Rechnungsbele-
ge bei der Schule zur Überprüfung und Kontrolle vorzulegen). 
 
Ungefährer Gesamtbetrag: €         
 



 
Bitte wenden! 

  
 
 

4. Eine eventuell gewährte Beihilfe soll überwiesen werden auf: 
 
Konto-Nr.       BLZ:        

bei (Bankverbindung):       

Kontoinhaber:       

Anschrift:       

       
 

5. Der Antragsteller hat bereits eine Beihilfe aus dem OSKAR-KARL-FORSTER-
 STIPENDIUM-FONDS erhalten (Zutreffendes bitte ankreuzen)? 

 

 nein  1 x  2 x  

 
 
 
 

         
 Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 

B. Angaben der Schule 
 
 1. Notendurchschnitt (nicht Punktedurchschnitt) 
 der Schülerin/des Schülers:       
 
 
 2. Schülerleistung und Zweckbestimmung der Mittel rechtfertigen eine Befürwortung: 

 ja  nein  

 

 3. Die Schule bestätigt die Richtigkeit der Angaben dieses Antrags, soweit sie für sie nach-
prüfbar sind (Einkommensnachweise etc. sind nicht bei der MB-Dienststelle einzureichen).  
 
Die überprüften Daten wurden in die beigefügte Excel-Tabelle zur elektronischen  
Übermittlung an die MB-Dienststelle (c.bogner@mb-gym-mfr.de) übertragen.

 
 
 
 
 
       
 Datum Unterschrift Schulleitung 
 
 
 
Durch die MB-Dienststelle bewilligt: €    


